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Amt für Verkehr, 29.07.2013, 2809 
660.31 

An 700 

Regenrückhaltung Lutter - Kriterienliste 

Verkehrsauswirkungen 

Variante 1 -  Kunsthallenpark 

Auswirkungen auf den Verkehr gering. Während der Bauausführung erhöhtes 
Verkehrsaufkommen durch Baustellenverkehr (LKW) in der Straße Am Bach und der 
Alfred-Bozi-Straße. Die Straßen können den zusätzlichen Verkehr aufnehmen. 
Anschluss der Regenrückhaltung in der Straße Am Bach unter Vollsperrung. Die 
Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke kann sichergestellt werden. Es handelt sich 
um eine vergleichsweise kurzzeitige Sperrung.  

Variante 2 – Park der Menschenrechte 

Entsprechend Variante 1 

Variante A  - Bypass Kreuzstraße 

Erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr während der Pressung. Bau einer 
Pressgrube am Adenauerplatz/Kreuzstraße und einer Bergegrube im Bereich 
Niederwall/Kreuzstraße. Beide Gruben stellen einen erheblichen Eingriff in den 
Verkehr dar. Die Stadtauswärtsspur der Alfred-Bozi-Straße entfällt während der 
Bauzeit. Für die Bauzeit im Bereich Bergegrube Kreuzstraße steht stadtauswärts in 
Richtung Adenauerplatz maximal eine Fahrspur zur Verfügung. Umleitung des 
Verkehrs über den OWD bzw. den Niederwall. 
Nach Abschluss der Maßnahme Unterhaltung der Schachtbauwerke in der Fahrbahn. 
Zu möglichen Setzungen im Bereich der Stadtbahntrasse können keine Aussagen 
getroffen werden. 

Variante B - Rückhaltung Alfred-Bozi-Straße 

Bau des RÜ-Beckens im Bereich des Stadtbahngleises und des Grünzuges mit 
erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr. Für ca. 1 bis 1,5 Jahre entfallen 
Fahrspuren der Alfred-Bozi-Straße. Schulwege und Radverkehr werden 
beeinträchtigt. Umleitungen über den OWD können eingerichtet werden. Der 
Baustellenverkehr kann über die Alfred-Bozi-Straße abgewickelt werden. Anschluss 
des Beckenzulaufs im Bereich Adenauerplatz mit erheblichen Einschränkungen des 
Verkehrs Kreuzstr. Stadtauswärts. 

Variante C – Erweiterung Bypass Waldhof  

Entsprechend Variante 1 



Variante D – Altstadt / Waldhof 

Bau des Bypasses im Bereich des Parks der Menschenrechte hat auf den Verkehr 
keine Auswirkungen. Der Baustellenverkehr kann in der Straße Am Bach 
aufgenommen werden. Der Bypass über die Neustädter Straße, Welle, Steinstraße 
und Niederwall führt durch die Herstellung in offener Bauweise zu erhebliche 
Behinderungen des Anliegerverkehres. Die Belieferung der Altstadt ist nur 
eingeschränkt möglich. Durch die Inanspruchnahme des größten Teiles der 
Verkehrsfläche muß die Verlegung des Bypasses in kleinen Bauabschnitten erfolgen, 
um die Erreichbarkeit der Feuerwehr sicherzustellen. Nach Bypassverlegung ist der 
gesamte Straßenquerschnitt der Neustätter Straße der Welle und Steinstraße neu 
herzustellen. 

Rückhaltung Teutoburger Straße für die Varianten A-D 

Das RÜ-Becken wird außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen angelegt. 
Auswirkungen auf den Verkehr sind als gering einzustufen. Der Baustellenverkehr 
kann über die Teutoburger Str. abgewickelt werden. Umleitungen sind nicht 
erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Lichtenberg 



Bauamt, 06.08.2013, 3699 
600.4 

Umweltbetrieb 
-z.H. Frau Hauptmeier-Knak 

Regenrückhaltung Lutter 
Kriterium „Städtebauliche Folgen“ 

Alle vorgestellten Lösungen (zentrale und integrale) basieren auf Tiefbaumaßnahmen. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten werden die baulichen Anlagen mit Erdreich bedeckt und befinden 
sich somit unter der Erdgleiche. Bis auf wenige erforderliche Schachtabdeckungen  sind die 
Baumaßnahmen nicht mehr wahr zu nehmen. Die vor der Baumaßnahme vorhandene 
Situation wird wieder hergestellt. Städtebauliche Auswirkungen können sich jedoch im 
Hinblick auf das Ortsbild ergeben; und zwar dadurch, dass Bäume entfernt werden müssen 
und nach der Baumaßnahme nicht in der gleichen Größe oder evtl. gar nicht  angepflanzt 
werden können.  

Da nach Durchführung der Baumaßnahme aus den vielfältigen städtebaulichen Aspekten 
ausschließlich das Ortsbild als einziges Kriterium beeinträchtigt sein könnte, werden die 
städtebaulichen Folgen mit „gering“ bzw. allenfalls „mittel“ eingestuft. 

I. A. 

gez. 
(Ellermann) 
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Feuerwehramt, 13.08.2013, 2296 
370.1-He 

Alternativen für eine Regenrückhaltung in der Altstadt 
Hier: Brandschutz  

Für alle Alternativen gilt, dass nach Abschluss der Bauarbeiten aus brandschutztechnischer 
Sicht keine Beeinträchtigungen mehr zu erwarten sind. 

Die folgenden Erläuterungen gelten deshalb nur für die Zeit der Bauausführung: 

V1) Kunsthallenpark 

Die Grünfläche des Kunsthallenparks ist weder offizieller Sammelplatz für die Schüler der 
beiden in der Nähe befindlichen Schulen noch baurechtlich notwendige Aufstellfläche für 
Feuerwehrfahrzeuge. Aus Sicht des Feuerwehramtes bestehen deshalb keine Bedenken. 

V2) Park der Menschenrechte  

Im Park der Menschenrechte befindet sich einer der beiden für das Gymnasium am 
Waldhof ausgewiesenen Sammelplätze. Während der Bauphase kann dieser Sammelplatz 
auf den Bunnemannplatz bis hin zur Obernstraße verlegt werden.  
Auf dem Weg vom Hauptausgang der Schule zu diesem temporären Sammelplatz muss 
die Straße Am Waldhof überquert werden.  
Aus Sicht des Feuerwehramtes ist die o.g. Verlegung aus folgenden Gründen vertretbar: 
- Die Breite der Zuwegung zwischen Hauptausgang und der Straße ist deutlich  
  breiter als der Hauptausgang selbst.  
- Der Abstand zwischen der unteren Treppenstufe des Hauptausganges und  
  der Straße beträgt ca. 30 m. Dadurch ist ein ausreichender Stauraum vor  
  dem Zebrastreifen vorhanden.    
- Die Straße Am Waldhof befindet sich in einer Tempo 30-Zone. 
- Je Fahrtrichtung ist nur eine Fahrspur vorhanden. 
- An der Querungsstelle ist ein Zebrastreifen vorhanden. 
- Der Sammelplatz ist ausreichend groß. 

Sofern der Sammelplatz wie beschreiben verlegt wird, bestehen aus Sicht des 
Feuerwehramtes keine Bedenken. 

4) Teutoburger Str. (Bestandteil von A-D)

Die Baustelle befindet sich in einer Grünfläche, die aus brandschutztechnischer Sicht nicht 
benötigt wird. Aus Sicht des Feuerwehramtes bestehen deshalb keine Bedenken. 
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A) Bypass Kreuzstraße

Während der Bauphase ist die Artur-Ladeback-Straße nicht mehr durchgehend in Richtung 
Bethel befahrbar. Für die Alternativstrecke über den Ostwestfalendamm benötigen die 
Einsatzfahrzeuge eine längere Anfahrzeit. Aus diesem Grund kann die ausreichend zügige 
Erreichbarkeit der Ortsteile Bethel und Gadderbaum durch die zuständige 
Hauptfeuerwache nicht mehr gewährleistet werden. Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass die im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bielefeld festgelegten Schutzziele, 
insbesondere auch für die zahlreichen in Bethel befindlichen Sonderobjekte (z.B. 
Krankenhäuser, Pflegeheime), während der Bauzeit regelmäßig nicht eingehalten werden 
können. Die Löschabteilung Gadderbaum/Bethel kann die Einhaltung der Schutzziele nicht 
alleine gewährleisten. 

Sofern während der Bauphase auch stadteinwärts eine Fahrspur entfallen muss, ist mit 
verstärkten Rückstaus in Richtung Brackwede zu rechnen. Hierdurch kann es für den in der 
Rettungswache 6 (Artur-Ladebeck-Straße 83) stationierten Rettungswagen zu deutlichen 
Zeitverzögerungen kommen. Er ist u.a. auch für den südlichen Innenstadtbereich 
zuständig.   

Aus den o.g. Gründen bestehen aus Sicht des Feuerwehramtes erhebliche Bedenken. 

B) Rückhaltung Alfred-Bozi-Straße

Weil während der Bauphase der Straßenverkehr nur einspurig an der Baustelle vorbei 
geführt werden kann, ist insbesondere während des Berufsverkehrs eine ausreichend 
zügige Erreichbarkeit der Ortsteile Bethel und Gadderbaum durch die zuständige 
Hauptfeuerwache nicht mehr stets gewährleistet. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
die im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bielefeld festgelegten Schutzziele, insbesondere 
auch für die zahlreichen in Bethel befindlichen Sonderobjekte (z.B. Krankenhäuser, 
Pflegeheime), während der Bauzeit wiederholt nicht eingehalten werden können. Die 
Löschabteilung Gadderbaum/Bethel kann die Einhaltung der Schutzziele nicht alleine 
gewährleisten. 

Weil während der Bauphase auch stadteinwärts eine Fahrspur entfallen muss, ist mit 
verstärkten Rückstaus in Richtung Brackwede zu rechnen. Hierdurch kann es für den in der 
Rettungswache 6 (Artur-Ladebeck-Straße 83) stationierten Rettungswagen zu deutlichen 
Zeitverzögerungen kommen. Er ist u.a. auch für den südlichen Innenstadtbereich 
zuständig.    

Aus den o.g. Gründen bestehen aus Sicht des Feuerwehramtes erhebliche Bedenken. 

C) Erweiterung Bypass Waldhof

Im Park der Menschenrechte befindet sich einer der beiden für das Gymnasium am 
Waldhof ausgewiesenen Sammelplätze. Während der Bauphase kann dieser Sammelplatz 
auf den Bunnemannplatz bis hin zur Obernstraße verlegt werden.  
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Auf dem Weg vom Hauptausgang der Schule zu diesem temporären Sammelplatz muss 
die Straße Am Waldhof überquert werden. Aus Sicht des Feuerwehramtes ist dies aus 
folgenden Gründen vertretbar: 
- Die Breite der Zuwegung zwischen Hauptausgang und der Straße ist deutlich  
  breiter als der Hauptausgang selbst.  
- Der Abstand zwischen der unteren Treppenstufe des Hauptausganges und  
  der Straße beträgt ca. 30 m. Dadurch ist ein ausreichender Stauraum vor  
  dem Zebrastreifen vorhanden.    
- Die Straße Am Waldhof befindet sich in einer Tempo 30-Zone. 
- Je Fahrtrichtung ist nur eine Fahrspur vorhanden. 
- An der Querungsstelle ist ein Zebrastreifen vorhanden. 
- Der Sammelplatz im Bereich des Bunnemannplatzes ist ausreichend groß. 

Sofern der Sammelplatz wie beschreiben verlegt wird, bestehen aus Sicht des 
Feuerwehramtes keine Bedenken. 

D) Bypass Waldhof/Bypass Altstadt mit Rückhaltung Teutoburger Str.

Der Bypass Altstadt soll u.a. über die Straßen Welle und Steinstraße führen.  
In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl von Nutzungseinheiten (z.B. Wohnungen, Praxen), 
bei denen der baurechtlich notwendige 2. Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr führt. 
Aufgrund der Höhe der Gebäude kann dort in den oberen Geschossen die Anleiterbarkeit 
nur durch die Kraftfahrdrehleiter (DLK 23-12) der Feuerwehr gewährleistet werden. Dies gilt 
auch für mehrere Nutzungseinheiten in der Piggenstraße, deren Feuerwehrzufahrt von der 
Straße Welle aus führt.   

Aufgrund der beengten Straßen- und Bauverhältnisse ist davon auszugehen, dass die 
Kraftfahrdrehleiter die Baustelle nicht passieren kann. Aus diesem Grund dürfen die 
einzelnen Bauabschnitte incl. Baumaschinen und  -materialien höchstens 24 m lang sein. 
Erfahrungsgemäß sind solche kurzen Bauabschnitte bei derart umfangreichen Arbeiten 
nicht oder aber nur unter sehr hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand möglich.  

Aus den o.g. Gründen bestehen aus Sicht des Feuerwehramtes erhebliche Bedenken. 
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